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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der 
Privatangestellten (Angestelltengesetz) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz), BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 100/2018, wird wie folgt geändert: 

In § 1 Abs 1 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zur Leistung kaufmännischer (Handlungsgehilfen) oder 
höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten“. 

§ 1 Abs 2 entfällt. 

In § 2 Abs 1 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zur Leistungen kaufmännischer oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten“. 

In § 3 entfällt die Wortfolge „vorwiegend zu kaufmännischen oder zu höheren, nicht kaufmännischen 
Diensten oder zu Kanzleiarbeiten“. 
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